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Arzt oder Wundarzt, der zu einem blätternden Kinde
gerufen wird, ist unter strenger Ahndung verbunden,
die Anzeige hiervon sogleich an die Polizei, Oberdirel-
tiou des Annes, oder des Distrikte, und wo keine ei

gene Polizeidirektion ihren Sitz har, an d&lt;n Magistrat
zu machen. 2) Die Polizei Obcrdirektion oder der
Magistrat muß ohne allen Zeitverlust an das Haus,
in welchem sich das blätternde Kind befinndcl, eine

Tafel heften lassen, auf welcher sehr leserlich geschrie
ben seyn muß: „Hier sind bei N. N. d-i« Blattern,"
damit Jedermann von der Gefahr unterrichtet werde,
und ihr aufweichen könne. 3) Acht Wochen nach der
Kundmachung wird ein l. f. Beamter mit einem Imps,
arzte von Haus zu Haue, von Wohnung zu Woh
nung sich begeben, um jemn Individuen, welche we-
der geblättert haben, noch vaccinirt sind, die öi uhpo-

 cken unrntgeldlich einzuimpfen. Die Familienhäuprer,
welche die Vaccinarion verweigern, werden sammt den
Individuen, die der Impfung bedürfen, zu Protokoll
genommen, und das Verzeichnis wird der Hofstelle
eingesendet werden. Zu Zmpfärztcn werden hierbei
die Sradtphysiker, die Polizei-, Bezirks», Kreis- und
Wundärzte, und weun diese nicht zureichen, auch an
dere Aerzte verwendet. 4) In jedem Jahre mussdiese
Maaßregel (Nr. 3) wiederholt werden. 5) Acht Wo
chen nach der Kundmachung Dieser Verordnung wer«

 den die Eltern und Vormünder eines jeden Indivi«
dnumS, welches an den natürlichen Blattern starb,
oder durch sie verkrüppelt wurde, und von welchen
die nicht überstandene Vaccination nicht ausgewiesen
werden kann, mit Namen, Stand und Wohnung, in

der Zeitung der Provinz besam.t gemacht, als vom
Vorurthcil geblendete Menschen, welche ihre Angehö
rigen lieber in der schmerzvollen Kranken der Blattern
zu Grunde gehen oder verkrüppeln lassen, als sie mit
telst eines so leichten und sichern , von Gott und der

Staatsverwaltung ihnen angebotenen Mittels der Kuh-
poclcmImpfung am Leben erhalten wollten.

3) Anordnung für das flache Land. Außer der all
gemeinen Anordnung i) wird für das flache Land nach»
folgendes festgesetzt: Ern jeder Pfa-rer oder Pfarrvor-
steh er wird immer nach Verlauf von 3 Monaten, mit
bin viermal im Jahre, diejenigen, welche in den ver
flossenen 3 Monaten in seiner Pfarrei etwa an den
Blattern gestorben sind, mit Namen und Stand von

 der Kanzel verlesen, dann in einer Rede die Vortreff«
lichkeir der Kuhvockenimpfung zeigen, in derselben die
Pflichten, welche Eltern oder Vormündern für die Er
haltung der Ihrigen obliegen, entwickeln, und ihnen
bestimmt erklären, daß diejenigen, deren Kinder oder
Angehörige an den Blattern starben, weil sie Die Kuh-
pockenimpfung vernachlässigen, vor Gott über den Tod
derselben verantwortlich werden.

Wien, den 24. März i8i2.

PräfekturverfLgungcn und Bekanntmachun
gen anderer offeml. Behörden.

Da das Depot des ersten Hufarvnreglments noch
nicht vollzählig ist, und dabei noch r 6 Mann ange

nommen werden sollen, so wird dieses den jungen Leu
ten meines Departements, welche das konstriptivue-
fähige Alter noch mcht erreicht haben, mit dem Be
merken bekannt gemacht, daß sie auf Verlangen von
ihren resp. Hrn. Kantons - Mairen für dieses Korps,
wenn sie die nöthigen Eigeufchatteudazu besitzen, frei
willig angeworben werden tonnen.

' Diejenigen aber, die gesonnen sind, sich anwerben
zu lassen, werden wohl thun, zuvor und ehe sie sich
die nöthigen Aeteste zur Anwerbung verschaffen, bei
dem Hrn. Kommandeur des Depots (in Hofgeismar)
sich persönlich zu präsentiren und im Fall sie für c&lt;*
Waffe brauchbar befunden werden, sich darüber ein
Zertifikat ertheilen lassen, worauf alsdeun die wirkli
 che Anwerbung sofort vollzogen werden kaun.

Es können sich auch h,erzu Kovskribirle melden, die
mikgeioost haben, aber bis jetzt zum Marschiren noch
nicht ausgerufen sind;''diejenigen also, welche wün
schen in diesem Korps zu dienen, haben sich sofort im
Mili airbüreau der Präfektur zu melden, von woaus

das Weitere wegen ihrer Ablieferung verfügt werden
wird.

Kassel den 13. Juni i°8&gt;2.
Der Staatsrath,

Präfekt des Fulda Departements,
Reineck.

Dadurch veranlaßt, daß die Eltern oder Vormün
der der Zöglinge der königl. Mtlitairschule vernachläs
sigt haben, deren Pensionen binnen den gesetzlich be

stimmten Fristen abzutragen, haben des Hrn. Kriegs-
Ministers Exz. mich aufgefordert, dem Pudlrko meines
Departements ine Gedächtniß zurückzurufen:

Daß wenn, aus welchen Ursachen es auch wäre,
gedachte Pensionen für die Eleven künftig nicht vier
teljährlich zum voraus und spätestens den 15. des er

sten Monats im Trimester bezahlt seyn würden, diese
zu gewärngen haben, aus der kömgl. Militairfchule
nach Haus geschickt zu werden, ohne jemals wieder
in demInstitukewieder aufgenommen werden zu können.

Kassel am 14, Juni 1812.

Der Staaterath,
Präfekt des Fulda-Departements

Reine ck.

Vorladung der Gläubiger:

i. Draunscdweig. In Kommtssionesachen, das
Akkordegesuch des Handelsmanns undKramnsdlers
Zoh. Friedr. Aug. Witte hies.lbst und die Reguti-
runa dessen Debirwesens betreffend, ist zur bestimm,
ten Angabe aller und jeder Forderungen an gedach,


